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1. Kapitel

Einleitung

Digitale Technologien halten zunehmend in sämtliche Bereiche des Alltags 
Einzug. Dies gilt auch für das Arbeitsrecht.

A. War Of Talents

Gerade die Suche nach geeignetem Personal ist von besonderer Bedeu-
tung für jedes Unternehmen. Diese Bedeutung wurde durch Strukturverände-
rungen am Arbeitsmarkt verstärkt. Durch eine sinkende Arbeitslosenquote 
und dem damit einhergehenden Wandel von einem Nachfrage-/Arbeitgeber-
markt zu einem Angebots-/Arbeitnehmermarkt und infolge demographischer 
Veränderungen ist und wird die Personalsuche zunehmend herausfordern-
der.1 Hinzu kommen die Globalisierung, die zu einer Mobilität der Bewerbe-
rinnen und Bewerber2 führt, und das Internet als Informationsmedium, wo-
durch Bewerber über die Vorteile bei den verschiedenen Arbeitgebern besser 
informiert sind.3 Die Konkurrenz der Personalabteilungen um qualifizierte 
Mit arbeiter wurde schon im Jahr 1998 durch die Unternehmensberatung 
McKinsey & Company als „War of Talents“ bezeichnet.4 Dieser War of Tal-
ents birgt für Unternehmen die Gefahr, keine passenden Arbeitnehmer zu 
finden. Auf der anderen Seite hat eine Studie gezeigt, dass sich 40 % der 
Bewerber häufiger auf Stellen bewerben würden, wenn der Bewerbungspro-
zess einfacher gestaltet und weniger zeitraubend wäre.5 Hinzu kommt, dass 
Personalausgaben regelmäßig den größten Kostenfaktor darstellen, weshalb 
Personalentscheidungen auf einer validen Grundlage getroffen werden soll-
ten. Kostenintensive Fehlbesetzungen sind zu vermeiden. Zudem kann die 
Bewertung einer Vielzahl von Bewerbungen durch Mitarbeiter von Personal-
abteilungen schwer handhabbar sein. Ferner können eine diskriminierende 

1 Glöckner, JuS 2018, 1130.
2 Die im weiteren Text gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf 

Personen beider Geschlechter.
3 Kasper, People Analytics in privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen, S. 67.
4 Kainer/Weber, BB 2017, 2740 (2740); Peters, Robo-Recruiting, S. 1 f.
5 Tallgauer/Festing/Fleischmann, in: Verhoeven, Digitalisierung im Recruiting, 

S. 25 (30).
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Einstellungspraxis und damit einhergehende negative Presse und Repu-
tationsverluste6 zu Nachteilen im War of Talents führen.7 Hinzu kommt, dass 
die Nichtberücksichtigung bestimmter Subpopulationen zu einer letztlich 
kontraproduktiven Begrenzung des Kreises vielversprechender Kandidaten 
führt.8 Außerdem beeinflussen vielfältige Belegschaften unternehmerische 
Erfolgsfaktoren wie Ansehen, Arbeitsklima und Produktivität mutmaßlich 
positiv.9

B. Software-Einsatz im Einstellungsverfahren

Aus diesen Gründen setzen sich Unternehmen mit dem kommerziellen 
Einsatz von Softwaresystemen im Einstellungsverfahren auseinander.10 Um 
die Einstellungsverfahren (vermeintlich) attraktiver, objektiver, diskriminie-
rungsärmer sowie effizienter und damit kostengünstiger zu gestalten, werden 
insbesondere Personalauswahlprozesse zunehmend durch Softwaresysteme, 
zum Teil mit Komponenten, die auf sog. künstlicher Intelligenz beruhen (im 
Folgenden: „KI-Systeme“), unterstützt. Einstellungsverfahren lassen sich 
durch den Einsatz von KI-Systemen beschleunigen.11 Außerdem können sie 
dazu beitragen, dass Unternehmen tatsächlich die geeignetsten Bewerber 
identifizieren.12 Ferner können sie dabei helfen, Auswahlentscheidungen zu 
objektivieren.13 Zwar besteht der Verdacht, dass einige Anbieter sich vor 
allem aus Gründen des Marketings mit dem Label „KI“ schmücken; eine 
Überprüfung ist allerdings oft nicht möglich, da es sich nicht um Open-
Source-Software handelt.14 Gleichwohl ist der Bereich des Recruitings der 
am weitesten fortgeschrittene Bereich des Einsatzes von KI-Systemen.15 Die 
Auswahlprozesse können dadurch teil- oder sogar vollautomatisiert ablau-
fen. Die (teil-)automatisierte Durchführung des Einstellungsverfahrens, bei 
der KI-Systeme eine Rolle spielen, wird auch als Robot-Recruiting bezeich-

6 Wimmer, Algorithmusbasierte Entscheidungsfindung, S. 115 f.; Faber, Anreizba-
sierte Regulierung von Corporate Compliance, S. 35.

7 Hartmann, EuZA 2019, 421 (421).
8 Wimmer, Algorithmusbasierte Entscheidungsfindung, S. 123.
9 Zimmer/Stajcic, NZA 2017, 1040.
10 Verhoeven, in: Verhoeven, Digitalisierung im Recruiting, S. 113 (116).
11 Peters, Robo-Recruiting, S. 6.
12 Peters, Robo-Recruiting, S. 7.
13 Peters, Robo-Recruiting, S. 6.
14 Lindinger, in: Gesellschaft für Informatik, Arbeitspapier Diskriminierende KI?, 

S. 7 (8); Jaume-Palasi/Lindinger/Kloiber, AI Powered Recruiting?, S. 13.
15 Henssler/Wewetzer, in: Chibanguza/Kuß/Steege, Künstliche Intelligenz, § 6, E., 

Rn. 45.
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net.16 Das Einstellungsverfahren ist für den Einsatz solcher KI-Systeme im 
Grundsatz gut geeignet, da gerade im Bereich der Eignungsdiagnostik ein 
hoher Wissensstand herrscht. Es existieren also anerkannte und gesicherte 
Theorien und Methoden, die den Systemen zugrunde gelegt werden kön-
nen.17 Zudem laufen die verschiedenen Prozesse im Einstellungsverfahren 
mittlerweile ohnehin zu einem wesentlichen Teil digital ab, was eine unmit-
telbare Anbindung dieser Systeme (etwa über Schnittstellen zu sog. Bewer-
bermanagementsystemen, die eine digitale Benutzeroberfläche bieten und 
über die etwa Bewerbungsunterlagen eingereicht werden können) ermög-
licht.18 Die Corona-Pandemie hat zusätzlich einen Digitalisierungsschub 
ausgelöst und elektronischen Einstellungsverfahren Vorschub geleistet.19 

C. Phasen des Einstellungsverfahrens

Dabei werden die Systeme zu ganz unterschiedlichen Zwecken in den 
verschiedenen Phasen des Einstellungsverfahrens verwendet.20 Das Einstel-
lungsverfahren kann grob in drei Phasen unterteilt werden.21 Vor der Bewer-
bung wird der potenzielle Bewerber auf das jeweilige Unternehmen aufmerk-
sam und informiert sich über das Unternehmen (und über dessen Stellenan-
gebote). Dem folgt der Bewerbungsprozess im engeren Sinne, also die Ein-
reichung der Bewerbung und die anschließende Teilnahme am Auswahlprozess. 
Nach Abschluss des Auswahlprozesses beginnt die Tätigkeit.22 In sämtlichen 
Phasen ist der Einsatz von KI-Systemen denkbar.23 Hierfür gibt es zahlreiche 
Beispiele.24 Manche Systeme sind in der Lage, vollautomatisiert soziale 
Netzwerke auf geeignete Kandidaten zu durchsuchen.25 Chatbots können vor 
Beginn der eigentlichen Bewerbungsphase Fragen von Bewerbern beantwor-

16 Haufe Online Redaktion, Künstliche Intelligenz im Personalwesen; Freyler, 
NZA 2020, 284 (285); Benecke, in: Kiel/Lunk/Oetker, Münchener Handbuch zum 
Arbeitsrecht, Bd. 1., § 33, Rn. 168; Hoffmann, NZA 2022, 19. 

17 Verhoeven, in: Verhoeven, Digitalisierung im Recruiting, S. 113 (114).
18 Verhoeven, in: Verhoeven, Digitalisierung im Recruiting, S. 113 (114); Peters, 

Robo-Recruiting, S. 3; Jaume-Palasi/Lindinger/Kloiber, AI Powered Recruiting?, 
S. 38.

19 Diercks, ZdiW 2021, 62 (63); Els, DOeD 2021, 161 (166).
20 Joos, NZA 2020, 1216.
21 Verhoeven, in: Verhoeven, Digitalisierung im Recruiting, S. 51 (56).
22 Verhoeven, in: Verhoeven, Digitalisierung im Recruiting, S. 51 (56).
23 Verhoeven, in: Verhoeven, Digitalisierung im Recruiting, S. 113 (119).
24 Angesichts ständiger Neuentwicklungen kann die Aufzählung nur unvollständig 

bleiben; vgl. aber die Auflistung bei Jaume-Palasi/Lindinger/Kloiber, AI Powered 
Recruiting?, S. 69 ff.

25 Verhoeven, in: Verhoeven, Digitalisierung im Recruiting, S. 113 (122).




